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Antragsformular Kirchliche Familienzulage (§ 63 VVO PVO)

Angaben Mitarbeitende

	Name, Vorname
	bitte erfassen
	Adresse (Strasse / Nr. / PLZ / Wohnort)
	bitte erfassen
	Geburtsdatum
	bitte erfassen
	Arbeitgeberin, bei der kirchliche Familienzulagen beantragt werden
(Anspruch bei jener Anstellungsinstanz mit höchstem Beschäftigungsgrad)
	bitte Arbeitgeberin und Beschäftigungsgrad erfassen

	Weitere Anstellung bei der Landeskirche des Kantons Zürich oder einer Kirchgemeinde im Kanton Zürich

	Ja ☐			 Nein ☐ 
Falls ja: eine Zeile pro Anstellung inkl. Beschäftigungsgrad
bitte erfassen
bitte erfassen
bitte erfassen 
bitte erfassen

	Bezieht jemand anderes für unten aufgeführte Kinder bereits kirchliche Familienzulagen?
	Ja ☐			 Nein ☐
Falls ja: Sie haben keinen Anspruch auf die Zulagen


	Beziehen Sie für unten aufgeführte Kinder bereits in einer anderen Kirchgemeinde im Kanton Zürich kirchliche Familienzulagen?
	Ja ☐			 Nein ☐
Falls ja: Sie haben nur bei einer Anstellungsinstanz Anspruch auf die Zulagen (höchster Beschäftigungsgrad)


	Ab wann beantragen Sie die kirchlichen Familienzulagen? (frühestens ab 01.01.2025)
	Datum eingeben




Angaben Kinder

	Kind 1

	Name, Vorname
	bitte erfassen
	Adresse (Strasse / Nr. / PLZ / Wohnort)
	bitte erfassen
	Geburtsdatum
	bitte erfassen
	Sozialversicherungs-Nummer 
	756. bitte erfassen

	Kind 2

	Name, Vorname
	bitte erfassen
	Adresse (Strasse / Nr. / PLZ / Wohnort)
	bitte erfassen
	Geburtsdatum
	bitte erfassen
	Sozialversicherungs-Nummer 
	756. bitte erfassen

	Kind 3

	Name, Vorname
	bitte erfassen
	Adresse (Strasse / Nr. / PLZ / Wohnort)
	bitte erfassen
	Geburtsdatum
	bitte erfassen
	Sozialversicherungs-Nummer 
	756. bitte erfassen

	Kind 4

	Name, Vorname
	bitte erfassen
	Adresse (Strasse / Nr. / PLZ / Wohnort)
	bitte erfassen
	Geburtsdatum
	bitte erfassen
	Sozialversicherungs-Nummer 
	756. bitte erfassen



Anspruchsnachweise/Beilagen (zwingend)

- Kopie(n) Familienzulagenentscheid(e) der staatlichen Zulage beigelegt
- Kopie(n) Geburts-/Adoptionsurkunde(n) oder Familienbüchlein beigelegt

Meldepflicht
Mitarbeitende haben eine Meldepflicht. Wollen sie einen Anspruch geltend machen, müssen sie bei der Anstellungsinstanz von sich aus rechtzeitig einen Antrag stellen sowie alle geforderten Unterlagen einreichen. Ebenso müssen sie der Anstellungsinstanz umgehend alle Änderungen, die den Anspruch auf die Zulagen ändern können, mitteilen. Dies gilt insbesondere, wenn der Anspruch neu bei einer anderen Anstellungsinstanz besteht (z.B. bei Erhöhung des Pensums oder wenn der andere Elternteil bei einer Anstellungsinstanz Anspruch hat) oder das Kind die Ausbildung abbricht.  
☐ Hiermit bestätige ich, dass die oben deklarierten Angaben korrekt sind und ich Änderungen, die einen Einfluss auf den Anspruch auf kirchliche Familienzulagen haben, der Anstellungsinstanz umgehend melde.
☐ Ich nehme zur Kenntnis, dass die Anstellungsinstanz nicht von sich aus tätig wird und ich die kirchliche Familienzulage beantragen muss. Nach Ablauf der Gültigkeit der eingereichten Beilagen bin ich selbst dafür verantwortlich, der Anstellungsinstanz den neuen Anspruchsnachweis (Kopie aktuelle Familienzulagenentscheide) einzureichen.

	Ort / Datum
	bitte erfassen
	Unterschrift
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